
 

  

 

 

 

 Zustellungen werden nur an den Bevollmächtigten erbeten! 

Rechtsanwalt Andreas Meschkat   -   Rechtsanwalt Robert Oeltz   -   Rechtsanwältin Nicole Müller 

wird hiermit Vollmacht erteilt 

 

1. zur Prozessführung u. a. nach §§ 81 ff. und §§ 606 ff. ZPO einschließlich der Befugnis zur 

Erhebung und Zurücknahme von Widerklagen; 

 

2. zur Vertretung in sonstigen Verfahren und bei außergerichtlichen Verhandlungen aller Art, 

 

3. insbesondere in Familiensachen, Scheidungsverfahren und deren Folgesachen 

(§ 609 ZPO); 

 

4. zur Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen und zur Abgabe und 

Entgegennahme von einseitigen Willenserklärungen (z. B. Kündigungen). 

 

 

Die Vollmacht gilt für alle Instanzen und erstreckt sich auch auf Neben- und Folgeverfahren 

aller Art. Sie umfasst insbesondere die Befugnis, Zustellungen zu bewirken und 

entgegenzunehmen, die Vollmacht ganz oder teilweise auf andere zu übertragen 

(Untervollmacht), Rechtsmittel einzulegen, zurückzunehmen oder auf sie zu verzichten, den 

Rechtsstreit oder außergerichtliche Verhandlungen durch Vergleich, Verzicht oder 

Anerkenntnis zu erledigen, Geld, Wertsachen und Urkunden, insbesondere auch den 

Streitgegenstand und die von dem Gegner, von der Justizkasse oder von sonstigen Stellen zu 

erstattende Beträge entgegenzunehmen sowie Akteneinsicht zu nehmen. 

 
 
 
 
 
 
 

……………………………………. …..………………………………. 

Ort, Datum - Unterschrift - 

              MESCHKAT     
                       RECHTSANWALTSKANZLEI 

RAe MESCHKAT   KOCHSTR. 1   04275 LEIPZIG 

 

 

 

 

VOLLMACHT 

ANDREAS MESCHKAT 
RECHTSANWALT   UND 

FACHANWALT FÜR STRAFRECHT 

 

ROBERT OELTZ 
RECHTSANWALT   UND 

FACHANWALT FÜR ARBEITSRECHT 

FACHANWALT FÜR VERKEHRSRECHT 

 

NICOLE MÜLLER 
RECHTSANWÄLTIN UND 

FACHANWÄLTIN FÜR SOZIALRECHT 

FACHANWÄLTIN FÜR FAMILIENRECHT 

 
TELEFON:  0341 / 3018110 

TELEFAX:   0341 / 3061906 

 

 

 

 

 

 

 


